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Oh/18.11.13
Bewertung des „Gawel“-Gutachtens zur Novelle der Abwasserabgabe:
Vorschläge der Gutachter:

· Die sog. Messlösung soll alternativ zulässig sein. Zu klären ist die Festsetzung der Messmethodik. Wahrscheinlich wird es auf eine Tagesmischprobe hinauslaufen.
· Alte Parameter werden neu definiert: 

· TOC statt CSB
· TNB statt N-anorg.

· Neuer Parameter: „Wärmedifferenz“, allerding nur für Größenklasse >4. (0,25 GWh entspricht einer Schadstoffeinheit).

· Auch die Abwassermenge soll in den Kläranlagen umlassend gemessen werden.

· Verrechnungsmaßnahmen werden eingeschränkt:

· Nur noch 50% bei Baumaßnahmen an Abwasserreinigungsanlagen
· Wegfall für Anschlussmaßnahmen

· Schlussabrechnungsverfahren soll zulässig sein.

· Abgabesatz für die Schadstoffeinheit soll von 35,79€ auf 40€ erhöht werden.

· Die bisher mögliche Abgabesatzhalbierung soll entfallen.

· Die Erhebungsgrundlage für Niederschlagswasser soll von Einwohnerwerten auf Flächenmaßstab geändert werden.

· Bund soll durch weitgehende eigene Regelung die unterschiedliche Praxis der Abgabefreiheit in den Ländern vereinheitlichen.

· Die Gutachter sprechen sich wegen des Problems der Doppelveranlagung gegen eine Abgabe für Indirekteinleiter aus.
· Kleineinleiterabgabe soll beibehalten werden.

· Die Option der Messlösung statt Heraberklärung soll entfallen.
Bewertung des agw-Arbeitskreises Abwasserabgabe:
· Die Abwasserabgabe wird sich für Schmutzwasser um den Faktor 2 bis 4 verteuern.

· Die Abgabe für Niederschlagswasser ist bisher sehr gering. Eine genaue Abschätzung der Folgen der Einführung des Flächenbezugs ist noch nicht möglich. Es wird allerdings ein „Hochschießen“ der Abgabe befürchtet, deren Steigerung über die Schmutzwasserabgabe hinausgeht.

· Die vorgeschlagenen Änderungen werden sich insbesondere für die Kommunen negativ auf die Kanalsanierung auswirken. 

gez. Dr. Ulrich Oehmichen
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